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 Abkürzungsverzeichnis 

EnWG Energiewirtschaftsgesetz 

NE Netzentgelte 

NEMoG Netzentgeltmodernisierungsgesetz 

RLM Registrierende Lastgangmessung 

SLP  Standardlastprofil 

StromNEV  Stromnetzentgeltverordnung  

vermNE vermiedene Netzentgelte 
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 Vorwort 

Durch das Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMoG) vom 17. Juli 2017 sind die Verteilnetzbe-

treiber gem. § 120 Abs. 7 EnWG verpflichtet, fiktive Netzentgelte als Grundlage für die Ermittlung 

der Entgelte für dezentrale Einspeisungen - vermiedene Netzentgelte  (vermNE) - auszuweisen und 

zu veröffentlichen. 

Zur Ermittlung der vermNE ab dem Jahr 2018 sind jeweils die Netzentgelte des Jahres 2016 als 

Obergrenze zugrunde zu legen. Aus den Netzentgelten des Jahres 2016 werden die Kosten nach § 

120 Abs. 5 EnWG herausgerechnet, soweit sie in den Erlösobergrenzen des Jahres 2016 enthalten 

waren.  

Hierdurch ergeben sich, beginnend ab der Ebene der Übertragungsnetzbetreiber, neue Netzentgelte 

die für die Berechnung der vermNE ab 2018 heranzuziehen sind. 

Basierend hierauf hat die eneREGIO die Netzentgelte für das Kalenderjahr 2016 neu berechnet. 

Diese sind für die Ermittlung der Entgelte für dezentrale Einspeisung – vermiedene Netzentgelte – 

als Oberpreisgrenze heranzuziehen. Lediglich für den Fall, dass in einem Jahr die normalen Preise 

der Netzentgelte unterhalb der Obergrenze liegen sollten, sind die normalen Preise des Jahres zu 

verwenden. Ansonsten findet das Referenzpreisblatt Anwendung. Die Preise des Referenzpreisblat-

tes bleiben konstant. 

 Absenkung der vermiedenen Netzentgelte für volatile Bestandsanlagen 

Bei Bestandsanlagen mit volatiler Einspeisung und Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2018 werden 

die Preise der vermNE gem. § 120 Abs. 3 EnWG i.V.m. § 18 Abs. 5 StromNEV wie folgt abgesenkt: 

• ab dem 1. Januar 2018 um ein Drittel 

• ab dem 1. Januar 2019 um zwei Drittel 

• ab dem 1. Januar 2020 besteht keine Vergütung mehr 

 Behandlung von volatilen Erzeugungsanlagen mit Inbetriebnahme ab 1.1.2018 

Für neue volatile Erzeugungsanlagen mit Inbetriebnahme ab dem 01.01.2018 werden ab dem 

01.01.2018 keine vermiedenen Netzentgelte mehr vergütet. 
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 Behandlung von Erzeugungsanlagen mit Inbetriebnahme ab 1.1.2023 

Für alle Erzeugungsanlagen mit Inbetriebnahme ab dem 01.01.2023 werden ab dem 01.01.2023 

keine vermiedenen Netzentgelte mehr vergütet. 

 Preisblätter  

Für die Ermittlung der vermiedenen Netzentgelte sind jeweils immer die Entgelte der der Einspeise-

ebene vorgelagerten Ebene (> 2.500 Jahresbenutzungsstunden) heranzuziehen. So werden bei-

spielsweise bei einer Einspeisung in die Niederspannung die NE der Umspannung Mittel-/Nieder-

spannung herangezogen. 

Die im Folgenden aufgeführten Preise sind ebenfalls von ggf. unserem Netz nachgelagerten Netz-

betreibern zur Ermittlung ihrer vorgelagerten Netzentgelte 2016 in Zusammenhang mit der Kalkula-

tion des Referenzpreisblattes heranzuziehen. 

Preisblatt 1: Referenzpreisblatt 2016* Entgelte für dezentrale Einspeisung  

 Jahresleistungspreissystem 

 Jahresbenutzungsdauer 
Tm < 2.500 h/a 

Jahresbenutzungsdauer 
Tm >= 2.500 h/a 

Leistungspreissystem für 
Entnahmestellen mit registrierender 
Lastgangmessung (RLM) 

Leistungspreis 
 

€/kW/a 

Arbeitspreis 
 

ct/kWh 

Leistungspreis 
 

€/kW/a 

Arbeitspreis 
 

ct/kWh 

Umspannung Hoch- / Mittelspannung 1 8,17 2,39 61,47 0,26 

Mittelspannung 1,73 3,03 69,99 0,30 

Umspannung Mittel- / Niederspannung 1,79 3,04 70,34 0,30 

Niederspannung 1,82 4,20 72,56 1,37 

 
  

 

1 Bei den Preisen der Umspannung Hoch- / Mittelspannung handelt es sich um die Preise des der Mittelspan-

nung der eneREGIO vorgelagerten Netzbetreibers, der Netze BW. 
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Preisblatt 2: Preisblatt Entgelte für dezentrale Einspeisung 2020 

Die Preise der NE 2020 liegen oberhalb der Preise des Referenzpreisblattes. Somit kommen für 

2020 die Preise des Referenzpreisblattes zur Ermittlung der vermNE in Anwendung. 

 

Aufschlag bei Abweichung der Spannungsebene der Einspeisestelle von der Messung 

Erfolgt die Einspeisung der elektrischen Energie in der Mittelspannungsebene und deren Erfassung 

durch eine niederspannungsseitige Messeinrichtung reduzieren sich die bilanzierungs- und abrech-

nungsrelevanten Arbeitsmengen und Leistungswerte zum Ausgleich der Transformatorenverluste 

um 3,0 %. 

Vermeidungsfaktor Arbeit und Leistung 

Um der tatsächlichen Vermeidungssituation der jeweiligen Netz- oder Umspannebene gem. § 18 

Abs. 2 StromNEV gerecht zu werden wird nach Ablauf eines Kalenderjahres ein Vermeidungsfaktor 

für den Arbeits- und Leistungsanteil einer jeden Netz- oder Umspannebene, welcher in die Berech-

nung der vermiedenen Netzentgelte miteinfließt, ermittelt. Für das Kalenderjahr 2018 wurden fol-

gende Faktoren ermittelt: 

Netzebene Vermeidungsfaktor 
Leistung 

Vermeidungsfaktor 
Arbeit 

Mittelspannung 0,3214386459802600 0,9325664025850970 

Umspannung Mittel- / Niederspannung 1,0 1,0 

Niederspannung 1,0 1,0 
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